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Bauleitplanung der Gemeinde Hodenhagen 
hier: Bebauungsplan Nr. 36 "1. Erweiterung Gewerbegebiet Nord" mit Teilaufhebung 
Bebauungsplan Nr. 32 "Krusenhausener Weg" mit örtlicher Bauvorschrift 
Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öff. Belange gemäß § 4 (1) 
BauGB 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
aus Sicht des Fachbereiches Landwirtsch./Bodenschutz wird zu o.g. Vorhaben wie folgt 
Stellung genommen: 
 
Die Grundlage zur fachlichen Beurteilung des Schutzgutes Boden liefert in Deutschland das 
Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) und fokussiert sich dabei auf die Bewertung der 
Bodenfunktionen. Bei Einwirkungen sollen Beeinträchtigungen der natürlichen Bodenfunktio-
nen und der Archivfunktionen vermieden werden (vgl. § 1 BBodSchG). 
 
Zur fachgerechten Berücksichtigung des Schutzguts Boden sollte dieses in dem zu erarbei-
tenden Umweltbericht entsprechend der Anlage 1 Baugesetzbuch (BauGB) ausführlich be-
schrieben und eine Bodenfunktionsbewertung entsprechend der im Bundes-Bodenschutz-
gesetz (vgl. § 2 BBodSchG) genannten Funktionen vorgenommen werden. Als Datenbasis 
zur Bearbeitung des Schutzgutes Boden empfehlen wir unsere aktualisierte Bodenkarte i.M. 
1:50.000 (BK50) und ihre Vielzahl an Auswertungskarten – u.a. zu Suchräumen für schutz-
würdige Böden und zu Empfindlichkeiten der Böden (http://nibis.lbeg.de/cardomap3/#). Die 
BK50 hat die BÜK50 als zu wählende Datengrundlage ersetzt. 
 
Wir merken an, dass durch die Planung eine teilweise Versiegelung der Böden vorbereitet 
wird. Bodenversiegelung führt immer zu erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut Bo-
den, weil sämtliche Bodenfunktionen verloren gehen (Vollversiegelung) bzw. beeinträchtigt 
werden (Teilversiegelung). Die Begleitung des Vorhabens durch eine bodenkundliche Bau-
begleitung wird begrüßt. 
 
Ein Ausgleich der Funktionsbeeinträchtigungen des Bodens sollte durch geeignete Maß-
nahmen zur Verbesserung der Bodenfunktionen an einem anderen Ort durchgeführt werden 
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(z.B. Extensivierung, Renaturierung, Wiedervernässung, Entsiegelung). Dementsprechend 
empfehlen wir Bodenab- und -auftrag zu vermeiden. 
 
 
Aus Sicht des Fachbereiches Bauwirtschaft wird zu o.g. Vorhaben wie folgt Stellung ge-
nommen: 
 
Im Untergrund der Planungsfläche liegen wasserlösliche Karbonatgesteine aus der Ober-
kreide in so großer Tiefe, dass bisher kein Schadensfall bekannt geworden ist, der auf Ver-
karstung in dieser Tiefe zurückzuführen ist. Es besteht praktisch keine Erdfallgefahr (Gefähr-
dungskategorie 1 gemäß Erlass des Niedersächsischen Sozialministers "Baumaßnahmen in 
erdfallgefährdeten Gebieten" vom 23.02.1987, AZ. 305.4 - 24 110/2 -). Auf konstruktive Si-
cherungsmaßnahmen bezüglich Erdfallgefährdung kann daher bei Bauvorhaben im Pla-
nungsgebiet verzichtet werden. 
 
Für die geotechnische Erkundung des Baugrundes sind die allgemeinen Vorgaben der 
DIN EN 1997-1:2014-03 mit den ergänzenden Regelungen der DIN 1054:2010-12 und natio-
nalem Anhang DIN EN 1997-1/NA:2010-12 zu beachten. Der Umfang der geotechnischen 
Erkundung ist nach DIN EN 1997-2:2010-10 mit ergänzenden Regelungen 
DIN 4020:2010-12 und nationalem Anhang DIN EN 1997-2/NA:2010-12 vorgegeben. 
 
Vorabinformationen zum Baugrund können dem Niedersächsischen Bodeninformations-
system NIBIS (https://nibis.lbeg.de/cardomap3/) entnommen werden. 
 
Diese Stellungnahme ersetzt keine geotechnische Erkundung des Baugrundes. 
 
 
Aus Sicht des Fachbereiches Bergaufsicht Hannover wird zu o.g. Vorhaben wie folgt Stel-
lung genommen: 
 
In dem o.g. Plangebiet befindet sich eine Erdgasleitung der EGM Erdgas Münster GmbH, die 
bereits in den Planungsunterlagen berücksichtigt wurde. Nach den geltenden Vorschriften ist 
bei Leitungen ein Schutzstreifen zu beachten. Der Schutzstreifen ist von jeglicher Bebauung 
und von tiefwurzelndem Pflanzenwuchs freizuhalten. Bitte setzen Sie sich mit dem Unter-
nehmen in Verbindung um ggf. die zu treffenden Schutzmaßnahmen abzustimmen. 
 
Weitere Anregungen oder Bedenken aus Sicht unseres Hauses bestehen unter Bezugnah-
me auf unsere Belange nicht. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrage 
 
 
 
(S. Möhring) 
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